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patum’; ferner wahrscheinlich die bei Pertz eingeklammerten 
Worte: ‘Ex hoc ergo tempore — rebelles extiterant’.

693. Der Anfang bis ‘honore tractabat’. 697. 708. 711. 
714 Anfang bis ‘nomine Karolum’; endlich die Worte: ‘Super 
exercitum’ bis ‘contra Karolum pacti sunt’.

Ueber die Notizen beim Jahre 693, die sich auf Hugo, 
Drogos Sohn beziehen: ‘Haec Drogoni peperit lilium . . . 
viriliter anhelare’, kann man zweifelhaft sein. Aus A sind sie 
jedenfalls nicht, weil sie den Zusammenhang zu sehr unter­
brechen. Haben sie in OF. gestanden, so sind sie von dort 
mit den andern Jahren in die Gesta abb. Font, übergegangen. 
Dafür könnte sprechen, dass die Verbindung, in der wir die 
entlehnten Worte mit andern in den Gest, finden, etwas son­
derbar ist. Es heisst nämlich Cap. 8: ‘secundum sanctam 
suggestionem praeclarae nutricis ac aviae suae Ansfledis 
coepit terrena cuncta despicere et ad regna coelestia viriliter 
anhelare, simulque patrimonia plurima ecclesiis 
Christi contradere’. Sind sie in den Gestis ursprünglich, 
so wäre das die einzige Stelle, wo der Compilator die Gesta 
benutzt hätte.

709. 710. 712. 713 rühren, wie bereits oben erwähnt, 
vom Compilator her. 714: ‘Plectrudis etenim . . . liberatus 
est’ aus Ann. Fuld.

Erhellt so im Allgemeinen die Art und Weise, wie der 
Compilator auch im Anfang der Mett, die verschiedenen 
Quellen zu einem Ganzen verschmolzen hat, so erheben sich 
im Einzelnen gelegentlich Schwierigkeiten. Das gilt nament­
lich vom Jahre 687. (2) Dass der Anfang: ‘Pippinus suc­
cessibus prosperis orientalium Francorum . . . suscepit princi­
patum’ OF. angehöre, scheint mir nicht zweifelhaft. Will 
man den Relativsatz: ‘quos illi propria lingua Osterliudos 
vocant’, derselben Quelle zuweisen, so kann man den Satz: 
‘Eodem tempore Theodericus rex occidentalium Francorum, 
quos illi Niustrios dicunt, regebat imperium’ kaum davon tren­
nen. Allein dem widerspricht das ‘imperium’. Die Erzählung 
von Ebroins Thaten stammen zweifellos aus A, einmal wegen 
des Satzes: ‘cum rex alius . . . Francorum suscepisset impe­
rium’, dann wegen des eleganten: ‘ut nonnullos vita, multos 
libertate, plurimos propriis facultatibus spoliaret’, während der 
Schluss des Jahres von ‘Defuncto igitur Ebroino’ an aus OF. 
genommen ist, denn hier findet sich ‘invictus princeps’ und 
die Erzählung lehnt sich völlig an Fredegar. Aber es will 
nicht, recht gelingen, die einzelnen Quellen herauszulösen und 
eine Verbindung zwischen den früheren und späteren Teilen 
herzustellen. Dass im Anfang des Capitels der Satz: ‘Hinc 
Suavos ....... suae ditioni subjugavit’ nicht auf ‘Francorum 
suscepit principatum’ ursprünglich bezogen ist, liegt auf der


